
Hallo Sportfreunde, 
  
am 25.02.2007 fand unser Verbandsausschuß (BMV) in Neutraubling statt. Ein Thema war die 
Abnahme der Turnieranlagen gemäß den Vorgaben des WMF. 
Der VA hat in dieser Angelegenheit nun folgendes beschlossen: 
  
Die Abnahme der Turnieranlagen wird an die Bezirke des BMV vergeben. 
  
Für unseren Bezirk (5) werden Christian Bittner und meine Person diese Aufgabe wahrnehmen. 
Da wir keinen Kenntnisstand, zumindest keinen ausreichenden über eure bisherigen Aktivitäten in 
dieser Sache haben, bitten wir um einige diesbezüglichen Angaben. Um euch die Mitarbeit zu 
erleichtern, haben wir einen Fragebogen ausgearbeitet, welcher dieser Mail anhängt. Wir bitten alle im 
Verteiler stehenden Vereine sich zu melden, auch wenn kein Interesse bestehen sollte. Der 
Fragebogen ist ein Word-Dokument, welches den direkten Eintrag erlaubt. Bitte diese Funktion auch 
nach Möglichkeit verwenden. 
  
Den ausgefüllten Fragebogen bitte ausschließlich an folgende Emailadresse senden: tjooss@web.de 
  
Vereine, welche auf unserem Bezirkstag am 04.11.2006 in Olching vertreten waren, dürften 
ausreichend zu diesem Thema informiert sein.  
Die -nicht anwesenden- bitte ich um eine kurze Mail (falls Informationen gewünscht) an Christian oder 
mich, oder um den Besuch der DMV-Homepage (www.minigolfsport.de). 
  
Ein Hinweis zur Organisation:  
Umgehend nach Eingang der ersten Antworten, werden wir aktiv. Folglich: Schnell handeln --> wer 
zuerst sich meldet hat auch zuerst die Abnahme! 
Wir werden unsere Aktivitäten zur Abnahme terminlich mit euch abstimmen (Voraussetzung: Antwort) 
  
Ein Hinweis zu den Kosten: 
Im Premiumpaket der Minigolfcard ist die Lizenz / Abnahme enthalten. 
Ohne Premiumpaket: 150,-Euro zzgl. MwSt. (je Anlage, gültig für Abnahme in 2007) 
Die DMV-Homepage hat weitere Informationen. 
  
Feststellung des BMV: 
Kein Verein des Bezirkes 5 hat die Abnahme bis heute beantragt (auch Inhaber der Premium-Card 
müssen den Antrag stellen). 
  
Mit sportlichem Gruß 
  
Thomas Jooß 
(Bezirksvorsitzender Bezirk 5) 
  
 


